
Article huitieme.

Les frais d'établissement ei d’entretien des

Gigues resteront pour le compte des districts
dul sont plus directement intéressés à cette par-
t#ie du service public, sauf Tobligation de °Etar
en général à. fournir des zecoufs en cas de

désastre extraordinaire; le tout, ainsi due cela
v'est Pratiqué jusqu’d présent en Hollande.

Era Son Altesse ayamt accepté,Ces huit ar-

#cles comme la base et les conditions de la

runiön dela BelgiqueAla Bollande sous la
souverzinete de Son Altesse Royaler

Le soussigné Anne Willem Carel Baron

de Nagell, chambellan de Son Altesse Royale
1e· Prince Souverain des Pais- Bas unis, et

Son Sccrétaire d’état pour les allaires SCtrange-
Fres, est chargé #t autorisé au nom ei de la

partide Son Auguste maitre, d'acrepter la Sou-
veraineté des provinces belgiques sous les con-
ditions contenues dans les huit articles préccé-

dens, et d'en garantir par le présent acte l'ac-
tation et lexecution.

rep En soi de quoi le soussigné Anne Willem
Carel Baron de Nagell, chambellan de Son
Altessc Royale le prince souverain des Pays-
Bas unis et Son secrétaire d'état pour les affai.

res. Gtrangeres sa muni le présemt acte de ra

signature, et 72# fait apposer le cachet de #es

armes- s.
Fait 4 DHaye mie2## Juillet, 1814.

(signé:)

(L. S.) A. W. C. de Nagell.

Pour copie conforme.

Le Geécrétaire général du Département
des afflaires étrangeres.

(signé:)

van Zuylen van Nyevelet.
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Achter Arklret.

Die Deichanlegungs= und Unterhaltungskosten sol-
len auf Rechnung derjenigen Districte bleiben, welche
bei diesem Theile des dffentlichen Dienstes unmtttelbar
interefürt sind, jedoch mit Vorbehalt der Verbindlich-=
keit die dem Staate überhaupt oblicgt, in einem außer-
ordentlichen Unglücksfall Beihülfe zu leisten. Dies al-
4es so wie es bisher in Holland gehalten worden ist.

Und nachdem Seine Hobeit obige acht Artikel als
Grundlage und Bedingungen der Vereinigung Belgiens
mit Holland unter der Landeshoheit und Oberherrlich-
keit Seiner Kdniglichen Hoheit angenommen haben,

wird unterzeichneter Anna Wilhelm Carl Baron
van Nagell, Kammerherr Seiner Koniglichen Heheit
des souverainen Fürsien der vereinigten Niederlande
und Dero Staats-Secretair für die auswärtigen Ange-
legenheiten um Namen und von Seiten seines Durch-
lauchtigen Herrn beauftragt und ermächtigek, die Lan-
deshoheit und Oberherrlichkeit der belgischen Provingen
unter den in den acht vorhergehenden Artikeln enthalte-

nen Bedingungen anzunehmen, und dureh gegenwärtige
. Urkunde deren Annahme und Ausführung zu garantmen.

Zu dessen Urkund unterzeichneter Anna Wilhelm
Carl Baron van Nagell, Kammerherr Seiner König-
lichen Hoheit des souverainen Fürsten der vercinigten
Niederlande und Dero Staats-Sccretair für die aus-
wärtigen Angelegenheiten, gegenwärtige Acte mit sei-
ner Namensunterschrift versehen hat, und mit seinem
Wapensiegel bedrucken lassen.

Geschehen im Haag, den 2 r. Julii 1814.

(Unterzeichnet: 1

(I. S.) A. W. C. van Nagell.

Dem Original gleichlautend.
Der General-Secretair im Departement der

auswärtigen Angelegenheiten.

(Unterzeichnet:)

van Zuylen van Nyevelt.

—!°-t-----

-No Teactat zwischen des Khnigs von Prenßen Majestét und des Herrn Herzogs und des Herrn Fürsten von

Nassau Durchlauchten, De dato Wien den 31. Mat 186.

-a in Ucbereinkunft der zum Congresse im Wien vereinigten Mächte die pranischen Erblande des Kdnigs

von Preußen Majestät zur Ertschädzzung
hältmsse mit des Herrn Herzogs und
worden ist; so haben Seine

überwiesen sind, und dabei eine Ausgleichung der Territerialver-
errn Fürsten zu Nassau Durchlauchten ausdrücklich vorbehalten

Najestät der König von Preußen Ihren Staatskanzler Fürsten uon aroen
erg,



berg, Ritter der großen schwarzen und rothen Adler-, des St. Johanniter und des eisernen Kreuzes Or-
dem so wie des Taserlichengsschen St. Andreas-, St. Alerander-Newskv= und St. Annen-Ordens er-

er Klasse, Großkreuz des ungarischen St. Stephans-, Der Ehrenlegion, des spanischen St. Carls-, des
ohen sardinischen Annunciaden-Ordens, des schwedischen Seraphinen-, des dänischen Elephanten, deß baier-

schen St. Huberts-, des würtembergischen goldnen Adlers-- und mehrerer andern Orden Ritter, Ihren ersten
Congreß-Bevollmächtigten, und Ihre Durchlauchten der Herr Herzog und Fürst zu Nassau Ihren dirigi-
renden Staatsminister und Congreß-Bevollmächtigten,HerrnErnstFranzLudwig Marschall von Bieber=
stein; Großkreuz des badenschen Ordens der Treue, bevollmächtigt, diese Ausgleichung abzuschließen, wels
che nach gegenseitig ausgewechselten Vollmachten über nachstehende Artikel überein gekommen sind.

Erster Artikel.
Von Ihren Durchlauchten dem Herrn Herzoge und Herrn Fürsten zu Nassau werden an Seine Ma-

jestät den Knig von Preußen mit allen Rechten der Landeshoheit und Oberherrlichkeit abgetreten die nach-

ftehenden êAemter, Kirchspiele und Ortschaften.
1) Das Amk Linz,
2) Das Amt Altenwied,
3) Das Amt Schöneberg,

3 Das At g#ülrneuchen, hemal 7. enb cho) Das Kirchspiel Hamm, ehemals zum AmteHachenburg gehbrig,
6) Das Amt Schöostem,“ 7 Hach 9 9

7) Das Amt Freusberz,
8) Das Amt Friedewald,
9) Das Amt Dierdorf, .
18) Derjenige abgefonderte Theil des Amts Hersbach der an Altenlirchen stoßt,
11) Das Amt Neuerburg,
12) Das Amt Hammerstein mit Irlich und Engers,
13) Das Amt Heddesdorf,
I4) Die Stadt Neuwied, Z ss

15) Von dem Amte Vallendar, die Gemeinen Gladbach, Heimbach, Weiß, Sapn, Mühlhofen=
Bendorf, Weitersburg, Vallendar und Mallendar, ».

«16)·VondemAmteEhrenbreitsteindie-Gemeinen:Nichte-Werth-Nichts-berg-WHAT-IMMENka-
·Neudokf,Arenbekg,EhrcnbreitstcicrmibvewMühlen,,ArzbeimpPfassendorfundsjhorchhejwi

17) Das Amt Braunfels,
18) Das Amt Greifenstein,
19) Das Ant Hohensolms.

Zweiter Artikel.

VonSeinerMajesiätdenrKbnige von Preußen werdem dagegem amIhre Durchlauchten den Herrm
Herzog und Herrn Fürsten zu Nassau mit allen Rechten der Landeshoheit und Oberherrlichkeit abgetreten,

1) Die drei Oranien-Naffauischen Fürstenthümer Diez, Hadamar und Dillenburg) mit- Einschluß der
Hierunter begriffenen Herrschaft Beilstein und mit Ausschluf der Aemter Burbach und Neunkirchen

2) Ferner vom dem Fürstenthum Siegen, und den Aemtern: Vurbach und Neunkirchen eine Bevölke“

aungzon zwolftausend Einwohnern in solchen: Gemeinen, welche sich am das Fürstenthum Dillenburg an-
hließen. « ·...

’M kä) Endlich-IMHmschafkmsWestetbthundsSch.adeck;,.yndxdec«vormalsöBetgifchcAntheilzdeåAmts-
Runke

Dritter- Artikel.

Die Ausmitkelung des nach oblger Bestimmung, abzutretendem Antheils des Farstenthums Siegen und'
der Aemter Burbach und Mennkirchen. soll in der kürzesten, Frist, und spätestens in vier Wochem nach Aus-
wechselung der Ratificationen des gegenwäriigen Tractats,, auch in jedemFalle norh vorder=Besitzergrei-
fung von diesen Oranischen Landestheilen durch gemeinschaftlich zu ernennende Commissarien brwirkt wer--
den. Diese Commissarien sollen daber von, dem. Grundsatze der Contiguität und des Anschlussesdieser Lan-

desautheile an beide Territoriex und von der Rücksicht vorzüglich ausgehen, daß der- Zusammenhengder
m-
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Communalkirchlichen und gewerblichen Verhältnisse, letzteres namenklich auch in Bezug auf den Bergbau
sorgfältig beachtet werde. « « ,

Auf den Fall, daß sich die Commissarien uber den einen oder den andern dleser Puncte nicht vereinis

gen konnten, sindsie ermächtige, eul die Entscheidung eines von Ihnen sern gemeinschaftlich gewähltenbmanns zu compromittiren, dei dessen Entscheidung es sein Verbleiben haben soll.

Vierter Artikel.

» Die wechselseitig in Gemäßheik der Artikel r. 2. 3. abzutrekenden Aemter und Landestheile gehen an.

den künftigen Besitzer über, mit den ganzen Gemarkungen der dazu gehdrigen Gemeinen, so wie mit als
lem darin befindlichen Staats= und Domanial-Eigenthum, wie dasselbe Namen haben, oder aus welchem
Titel dasselbe früher erworben seyn mag. Kein Theil wird Enklaven im Gebiete des Andern besitzen, und

Bamentlich sind die Abteien Rommersdorf, Sapn, Nieder-Werth und Beseeücch- welche in den nach Ar-
titel r. abzutretenden Gemeinen liegen, mit ihrem in der Prcußischen Begränzung liegenden Eigenthum in
dem Preußtschen Landesantheile begriffen. 1

Auch begeben sich beide Theile aller und jeder dem einen Theile in dem Staatsgebiete des Andern
zustehender Einkönfte, Hoheits-, Lehns= und andrer Gerechtsame, wie dieselben Namen haben mögen.

Die Münzgeräthschaften zu Ehrenbreitstein, die fürstlichen Mobilien zu Engers, und die fürstlichen
Jagdschiffe bleiben dem Herzoglich= und Fürstlich=NassauischenHausezurWegnahmebinnendreiMonaten
nach Auswechselung der Natificationen vorbehalten.

Fünfter Artikel.

Um die Fortification und Vertheidigung der in dem von Nassauischer Seite abgetrekenen Terrikorio
legenen ehemaligen desung KErenbreustenn * im Fall deren Wiederaufbauung, vollkommen sicher zu stel-

en, wird festgesetzt, daß überhaupt und ohne Ausnahme innerhalb der Entfernung von Eintausend fünf-
hundert rheinländischen Ruthen von der Festung auch in den Gemarkungen solcher Orte, die etwa unter
Nassauischer Hoheit verblieben seyn mochten, gegen Entschädigung der Grundeigenthümer, und der Terri-
torialverhältnisse unbeschadet, von Kbniglich-Preußischer Seite zu Militairzwecken bestimmte Anstalten an-
gelegt werden konnen.

Sechster Artikel.

Um die Handelsverhältnisse des Herzogthums Nassau durch die Artikel r. bestimmten Abtretun-
gen nicht zu beschränken, wird hiermit festgesetzt, daß die Einfuhr von dem Rheine und die Ausfuhr nach
dem Rheine, auf den durch Ehrenbreitstein und Vallendar an diesem Fluß gehenden Straßen dem Herzog-
thume nicht erschwert, oder mit neuen Belästigungen des Handels belegt werden solle.

Siebenter Artikel.

Wegen der Revenüen-Rückstände und Aerarial-Vorräthe in den abgekretenen Landestheilen sollen die
nämlichen Grundsätze in Ausübung gebracht werden, welche in Ansehung der Reven#en-Rückstände und
Aerarial-Vorräthe gegen Seine Majestät den Konig der Niederlande in denjenigen Landestheilen festgesetzt
und beobachket werden, welche aus dem Besitz Seiner Majestät des Königs von Preußen an Höchstdiesel-
ben übergegangen sind. .-

Achter Artikel.

Wegen der auf den abgekrekenen Landestheilen haftenden Schulden wirdfetgesettr r
a) Daß die Partikulargemeinen, Kirchspiels-, Amts= und Landes= oder Provinzial-Schulden mit den be-

troffenen Gemeinen, Kirchspielen, Aemtern und Ländern oder Provinzen an den künftigen Besitzer über-
gehen, und auf demselben haften bleiben. Da wo eine Theilung der Aemter und nder oder Pro-

vinzen statt findet, werden die Partikular-, Amts= und Landes-Schulden nach eben dem Fuße und
Maaßstabe auf beide Theile vertheilt, nach welchem die getrennten Theile zu der Verzinsung und Ca-

Ealröckzahlung, oder wenn dies nicht auszumitteln ist, überhaupt zu gemeinschaftlichen Ausgaben
eigetragen haben.

b) Die Hhoglich-Raffanischen Staats= und Kammerkassen-Schulden, sollen nach Constatirung der au

den Staats= und Kammerkassen am, 31. Dezember 1814, haftenden Schuldenmasse, nach Verhaltni

des reinen Revenuen-Betrags, welcher aus den abgetretenen Territorien in die Eentral-Staats- und
am
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Kammerkassen nach dem Durchschnitte der letzten fünf Jahre vor dem Jahre 1812, geflossen ist, mit
Hinzufügung des reinen Repenben-Betrages des Amtes Runkel vom Jahre 1814, zwischen beiden
Paciscenten getheilt werden. *i

) Die Nassau-Oranischen Staats= und Kammerschulden werden nach eben diesem Maaßstabe unter zu
Grundelegung desselben Termins, jedoch nach dem Durchschnitte der Oranien-Nassauischen reinen
Kammer-Revenben von den fünf Jahren 1801 bis 1806 einschließlich — wolchen jedesmal der reine
Ertrag der Herrschaften Westerburg und Schadeck vom Jahre 1874 beizufügenist—unterdenbeiden

Paciscenten getheilt.
4) Ausgenommen von dieser Abtheilung find Lie ehemaligen Nassau-= Saarbrückschen guf die Herzoglich-

Nassauische Staatskasse übernommenen nochpassive ausstehenden Schulden. Diese bleiben dem Her-
zoglich-Rassauischen Hause ausschließlich zur Last.

Neunter Artikel.

Dicjenigen Staats-Pensionen, welche wegen in den cinzelnen Landestheilen geleisteter Localdienste be-
willigt worden sind, oder auf darin gelegenen secularisirten Götern ruhen, überhaupt ihrem Ursprunge
nach einzelnen Landestheilen angehdren, sind von derjenigen Seite ferner zu berichtigen, in deren Besitz
die Objecte #bergehen oder verbleiben, auf welchen sie chrem Ursprunge nach geruht haben. "
„ .Millitair-Pensionen fallen der Regierung zur Last, die den Landesenthal befitst, aus dem die zu
pensionircnden Militairpersonen gebürtig ind. 4 « -. » «« *

Die übrigen in diese Cathegorie nicht gehbrigen Staats-Pensionärs werden nach dem Revenenver=

haltnise wie die Staatsschulden abgetheilt. " t- s
Leibrentenwerdenwie Schulden behandelt, und je nachdem sie auf einzelnen Landestheilen oder auf

dem Ganzen haften, ganz oder antheilsweise von beiden Theilen irbernommen.

Zehnter Artibel.
Die Localdiener gehen nüt den abgetretenen Territorien uber. Bei getheilten Acmtern übernimmt sie

derienige Theil dem die Gemeine zufällt, in der sie bisher ihren Wohnort gehabt haben. '
Seäaemmtliche Central- und Provinzialdiener, die zu den administrirenden Stellen zu Wiesbaden, Wiil-
burge. Diez und Dillenburg gebdren, verbleiben Nassau, oder gehen an Nassau uber; die zu Ehrenbreit=
stein angestellten übernimmt Preußen. . " 77-p
.Deienigen Centraldiener, welche ihre Dienste hei einer oder andern Regierung nicht fortsetzen
können oder deren Versetzung in den Quiescenten=Standvoneineroderderandern.Seiteindennächsten
drei Monaten nach Abschluß ge enwärtigen Vertrags beschlossen wird, werden nach Maaßgabe des Nas-
sauischen Edicts vom 3., und 6. Dezember 1811 pensionirt, oder mit Quiescenten -Gehaiten versehen, welche
pr. rata nach dem bei der Schuldenabtheilung angenommenen Maaßstab, gemeinschaftlich bezahlt werden

Pen Kein übernommener Staatsdiener soll weniger günstig behandelt werden., als das angezogene Edictestimmt.

Eilfter Artikel.

Alle in den wechselseitig abgetretenen Landeskheilen geborne Milikairpersonen, welche in einem gerin-
gern Dien s-Range als dem eines Oberoffiziers stehen, werden nach geendigtem gegenwartig bevorstehenden
Feldzuge an die Militairbehorden desjenigen Staats abgegeben, zu welchem ihre Geburtsorter gehoren.
Bis zu diesem Zeitpuncte setzen sie ihre jetzigen Militairdienste fork.

Olberoffiziere, werden von dem Staate, in dessen Gebiet ihr Geburtsort
ihre Dienste bei dem andern paciscirenden Staate, wenn sie dics vorziehen,

1 s.

Zwolfter Artikel.
Die in den Zucht-, Arbeits= und Irrenhäusern befindlichen Verbrecher und Wahnsinni werden na

den Geburtsorten an die betreffendeBeh rdde abgegeben. sinnige c

Dreizehnter Artikel.

Archive und Rezittraturen werdennachMaaßgabederTerritorialveränderungenabgesondert,undbei-
den Theilen die auf ihre Lande#antheile sich beziehenden Actenstücke überliefert.

e Vier-

llt, nicht gehindert werden,
ortzusetzen.



* Vierzehnter Artikel.
Preußen übernimmt diejenigen Verpflichtungen des Herzoglich-Nassauischen Hauses, welche wegen der

Taxischen Post auf den an dasselbe abgetretenen anderthesten aften. ß

Funfzehnter Artikel.
Die Hroße Landstraße von Gießen durch das Nassauische Gebiet nach Ehrenbreitstein wird einc Mili-

kairftraße für Preußen zur Verbindung zwischen Erfurth und Coblenz senn. Es sollen für dieselbe eben die
Bestimmungen gelten, welche für die Preußischen Militairstraßen durch die Königlich Hanndverschen und

Kurfürftlich Hesischen Staaten angenommen werden.
1 Sechszehnter Arkikel.

Zur endlichen Auseinandersetzung aller einer nähern Ausgleichung noch bedürfenden Puncte, nament-
lich der Schulden, Pensionen und Staatsdienerschafts-Verhöültnisse, werden gleich nach erfolgter Ratifica-

tion des gegenwärtigen Vertrag von beiden Seiten Commisserien ernannt werden, die zu Wiesbaden zu-
sammen treken, um dies Geschäft in der mdglichst kürzesten Frist zu beendigen. Sie werden solche Maaß-
regeln zu ergreifen bevollmächtigk seyn, daß der Jinsenlauf von denStaatsschulden, und die Jahlung der
Penssonen,nicht ins Stocken gerathe, der Credit der Staatspapiere nicht gefährdet, und der Kassendienst
nicht unterbrochen werde. -

T Siebenzehnter Artikel.

Da in dem zwischen des Konigs von Preußen und des Konigs der Niederlande Majestäten über die
gegenwartigen gegenseitigen Cessionen gleichzeitig abgeschlosseiren Vertrag ein Artikel aufgenommen worden
ist, welcher wortüch folgendermaaßen lantet: « «--

,;,«1lscranommåipcessammentparsaMajestölelkoiefePkusseetsadlajestålekoi
.;,dtzs:P·a)s.-.Bas«vtie.commjssionpouk"'te"gle·k·tdi1t«sceq»u«t’est«telatifå1acessiondes
,,possessxonsnassoviermeskdesaiMåjeståspaktapponsäuxarchives,detteszexcådenp
,-,descaisses.etzartes-offers-de.1a.må"menatuke.Lapartiedesarchivesquinetc—
,,gatdepointlespaisscådes,maishmisonckorane«,.ettoutcequi,commehiblio-

.,.,3«th·åqug,.-cpllk.c·tiondecaktcsetautresdbjetsParei,appattientålapropriåtåpakük
„ culiere et personnelfe de Sa Nlajestée Ie Roi des Pays -Bas resteéra à Sa Majesté et
„slui sera aussitöt remis. Une pamnie des susdites possessions étant éechang#es contre
„ des possessions des Dur er Prince de Nassau;, * Ie oi de Prusse s'en-

„gage, et Sa Nlajeste le Roi des Pays-Bas consent à fairc transférer Tobligation sti-

TPlset. pax le présent articele, sun Leüurs- Altesses Sérénissimes les Duc er Prince de
„ Nassau pour la parsie des dites possessions qui sera réunie à Leurs Etats.

(Paraphes:) „Humboldt. „ Capo d’lstria.
„ Spaen. Wessenberg.

„Metternich.. „Rascumowsky.
„Hardenberg- „ Clancarty

„Gagern. „Talle yrand.
 „Nesselrode.

5 verpfkichten sich Ihre Durchlauchten der Herr Herzeg und Herr Fürst zu Nassau, die in demselben von
es Königs von Prrußen Majestä: übernommenen Verpflichtungeninsoweitganz in gleicher Art zu er-

füllen, als dieselben dic jetztau Ihre Durchlauchten übergehrnden vormals Oranischen Länder und Länder-
theile detreffen. ,., -

 chtzehnter Artikek-
« Die Ratificationen sollen innerhalb vier Wochen oder eher, wenn es seyn kann, ausgewechselt, auch
bie abzutretenden Unterthanen gleichzcitig ihrer Pflichten gegen die vorige Regierung e#tbunden werden.

Des zu Urkund haben die unterzeichneten Bevollmächtigten vorstehenden Tractat eigenhändig unter-
schrieben und mit ihrem Insiegel bedrucken lassen.
So geschehen Wien den 31. Mai 1815.

« («L.S-.

L. S.(
). Der Fürst von Hardenbere.
 # E. F. L. Marschall von Bieberstein.
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